
 
1. Allgemeine Hygieneregeln  
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds  

• Auf der gesamten Sportanlage, mit Ausnahme der Spieler und dazugehörigem 
Personal auf dem Spielfeld und der Coachingzone, muss ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden. Zum Verzehr von Speisen und Getränken, sowie zum Rauchen 
darf der MNS kurzzeitig abgenommen werden  

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 
einzuhalten  

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen  
• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)  
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände  
• Das Desinfektionsmittel ist „begrenzt viruzid“  
• Standorte der Desinfektionsmittelspender: an jeder Stelle, an der die Sportanlage/ die 

Zuschauerbereiche betreten werden, sowie in den Hygienebereichen (Toiletten) und 
Kabinen. 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.  
• Nachweis aller Anwesenden durch Kontaktnachverfolgungslisten.  

 

2. Verdachtsfälle Covid-19  
 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand  

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen das Sportgelände umgehend 
verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten, 
Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome  

• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen  

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 
Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- 
und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt 
der betreffenden Person  

 

3. Organisatorisches  
 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben  

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des 
Trainings- und Spielbetriebs: 

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins 
SG Erbach mit den lokalen Behörden, respektive dem Gesundheitsamt des 
Saarpfalz-Kreises, abgestimmt  

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
ausgestattet.  

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die 
Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen  

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den 
aktiven Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die 
Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des 
Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine und Schiedsrichter*innen. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen 
über die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu 
erfolgt der Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich  



• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden dem Sportgelände verwiesen  

 

4. Zonierung  
 
Die Sportanlage wird in drei Zonen eingeteilt:  
 
Zone 1 (rot) „Spielfeld & Coaching Zone“: 
 

• In Zone 1 befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen 
Personengruppen, maximal 35 Personen: 

 

• 15 Spieler*innen je Team  

• 1 Trainer*innen je Team  

• 1 Mitglieder des Funktionsteams je Team  

• 1 Schiedsrichter*innen  
 
• Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten Punkten betreten und verlassen  

 
Zone 2 (blau) „Umkleidebereiche“: 
  

• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

 

• Die Personen aus Zone 1 
• Die Ansprechpartner*in für das Hygienekonzept  

 
• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-

Nase-Schutz  

• Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 
zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen  

• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen 
sowie zeitlicher Versetzung/Trennung  

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 
Minimum beschränkt  

• Mannschaftssitzungen sind im Freien durchzuführen  

• Die Durchlüftung der Kabinen ist durchgehend gewährleistet  
 
Zone 3 (grün) „Publikumsbereich (im Außenbereich)“: 
  

• Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der 
Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte 
Außenbereiche) sind.  

• Eine namentliche Erfassung aller Besucher*innen erfolgt an diesem Zugang mittels 
einer Kontaktnachverfolgungsliste.  

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen im 
Zugangsbereich mit Abstandsmarkierungen auf-/angebracht  

• Unterstützend werden Hinweis-Schilder zu den allgemeinen Hygieneregeln an den 
Zugängen angebracht.  

• Am Zugang werden Desinfektionsspender bereitgestellt  

• Auf der Sportanlage ist von allen Personen durchweg ein MNS zu tragen  

• Ordner kontrollieren die Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln  

• Die Hygienebereiche werden mit Einmaltüchern, Seife und Desinfektionsmitteln 
ausgestattet 

 



 
 

Zone 1: Rot 

 

Zone 2: Blau 

 

Zone 3: Grün 

 

Kontaktnachverfolgung: Schwarz 



 
5. Spiel- und Trainingsbetrieb  
 
 

• Fahrgemeinschaften werden soweit wie möglich vermieden 

• Dieses Hygiene- und Schutzkonzept erfolgt in Abstimmungen mit den lokalen 
Behörden und wurde individuell für die SG Erbach erarbeitet. Es wird stets 
weiterentwickelt und den aktuellen Verfügungslagen und Entwicklungen angepasst. 

• Der Gastverein samt Trainergespann werden im Vorfeld über die abgestimmten 
Maßnahmen des Hygiene- und Schutzkonzeptes informiert und zur Einhaltung 
angehalten 

• Zur Einhaltung der Abstandsregeln bzw. zur Entzerrung der Situation im Kabinentrakt 
werden jeder Mannschaft grundsätzlich eine Kabine zur Verfügung gestellt. Kann die 
Abstandsregelung nicht eingehalten werden ist ein MNS zu tragen. 

• Ein Spieler darf nicht am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen, wenn er sich 
innerhalb der letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat. 

• Die Kabinen und Duschanlagen sind zwischen den Trainingseinheiten bzw. den 
Spielen zu desinfizieren und durchzulüften. 

• Es dürfen sich immer nur vier Personen gleichzeitig in der Duschanlage befinden 
 
Spiel: 

• Neben der Auswechselbank stehen zusätzliche Sitzmöglichkeiten zur Verfügung, um 
den Mindestabstand unterhalb der Spieler und Funktionsteam sicherzustellen 

• Räumlich getrenntes Einlaufen beider Mannschaften und Schiedsrichtergespann 

• Behandlungen auf dem Platz durch Arzt und/oder Physiotherapeut erfolgt mit 
Einweghandschuhen und MNS 

• Jeder Mannschaft wird eine eigene Kabine zugewiesen 

• Die Gastmannschaft nutzt als erstes die Duschanlage; erst wenn die Gastmannschaft 
fertig geduscht ist, darf die Heimmannschaft in die Duschanlage 

 

 


